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RS OGH 1969/6/24 10Os95/69
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.06.1969

Norm

StGB §28 Ca

StGB §133 G

StGB §146 F

Rechtssatz

Besitzen zur Verschleierung einer Veruntreuung vom Täter gesetzte Falschbuchungen von nicht verausgabten

Lohnsummen selbständigen Unrechtsgehalt im Sinne eines Betrugstatbildes, weil sie zur die dienstgebende Firma des

Täters schädigenden Entrichtung von Überbeträgen zur Sozialversicherung und für Steuern führten, so verantwortet

der Täter auch dieses Delikt.
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